
  Bundesrecht konsolidiert 

www.ris.bka.gv.at  Seite 1 von 2 

Kurztitel 

Wasserrechtsgesetz 1959 

Kundmachungsorgan 

BGBl. Nr. 215/1959 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 14/2011 

Typ 

BG 

§/Artikel/Anlage 

§ 114 

Inkrafttretensdatum 

31.03.2011 

Abkürzung 

WRG 1959 

Index 

81/01 Wasserrechtsgesetz 1959 

Text 

Anzeigeverfahren 

§ 114. (1) Bewilligungspflichtige Maßnahmen, für die nach diesem Bundesgesetz oder seinen 
Verordnungen das Anzeigeverfahren vorgesehen ist, sind der Behörde drei Monate vor Inangriffnahme 
anzuzeigen. Dabei sind die erforderlichen Projektsunterlagen (§ 103) unter Angabe einer drei Jahre nicht 
überschreitenden Bauvollendungsfrist anzuschließen. 

(2) Unbeschadet anderer Bestimmungen dieses Bundesgesetzes kann der Bundesminister für Land- 
und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft durch Verordnung, sofern es die 
wasserwirtschaftlichen Verhältnisse zulassen und öffentliche Interessen (§ 105) nicht entgegenstehen, die 
Anwendung des Anzeigeverfahrens vorschreiben. 

(3) Die Bewilligung gilt im angegebenen Umfang als erteilt, wenn die Behörde nicht innerhalb von 
drei Monaten ab Einlangen der Anzeige schriftlich mitteilt, daß die Durchführung eines 
Bewilligungsverfahrens erforderlich ist. Ein Bewilligungsverfahren ist insbesondere dann durchzuführen, 
wenn auf Grund der vorliegenden Unterlagen sowie unter Berücksichtigung der bestehenden 
wasserwirtschaftlichen Verhältnisse eine Beeinträchtigung fremder Rechte oder öffentlicher Interessen zu 
erwarten ist. Teilt die Behörde dem Anzeigenden schon vor Ablauf der Frist schriftlich mit, dass die 
Durchführung eines Bewilligungsverfahrens nicht beabsichtigt ist, darf mit der Ausführung der Anlage ab 
diesem Zeitpunkt begonnen werden. 

(4) Auf eine Bewilligung nach Abs. 3 finden alle Bestimmungen dieses Gesetzes Anwendung, die 
sich auf die wasserrechtliche Bewilligung der Maßnahme beziehen. Solche Bewilligungen sind mit 15 
Jahren ab Einbringung der Anzeige befristet. Bei anzeigepflichtigen Vorhaben entfällt die Überprüfung 
der Behörde gem. § 121 Abs. 1. Auf anzeigepflichtige Vorhaben findet – sofern in einem allfälligen 
Bewilligungsbescheid keine anderen Regelungen getroffen werden – die Überprüfung der Ausführung der 
Anlage entsprechend § 121 Abs. 4 statt. 
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